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Mitteilung: 

 
Der Kreistag des Rhein-Sieg-Kreises hat in seiner Sitzung vom 28.03.2019 den Doppelhaushalt 
für die Jahre 2019 und 2020 beschlossen.  
Die im Zeitraum 2020 - 2023 gegenüber der Darstellung im Doppelhaushalt 2019/20 nach 
derzeitigem Kenntnisstand zu erwartenden Veränderungen im Allgemeinen Finanzausgleich inkl. 
Kreisumlagen sind im Anhang dargestellt.  
Dem zu Grunde liegen die 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz – GFG – 2020, 
die neuen Orientierungsdaten des Landes für die Kreisschlüsselzuweisungen und 
Umlagegrundlagen sowie die Erkenntnisse aus den Eckdaten zum Haushalt des 
Landschaftsverbandes 2020/2021, wonach der Umlagesatz der Landschaftsumlage von 15,90 % 
auf 15,20 % in 2020 bzw. 15,70 % in den Folgejahren reduziert wird.  
 
Um Kenntnisnahme wird gebeten. 
 
 
Im Auftrag 
 
 
 
 
(Udelhoven) 
 
Zur Sitzung des Finanzausschusses am 04.12.2019 
 
 
Anhang: 
 
Übersicht der Veränderungen im Allgemeinen Finanzausgleich inkl. Kreisumlagen 
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